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Gemeinde Zumikon 

Gemeindeversammlung 

Dorfplatz 1 

8126 Zumikon 

Telefon 044 918 78 40 

gemeinde@zumikon.ch 

Protokoll der Gemeindeversammlung  
Datum Samstag, 25. November 2023, 10.00 - 11.00 Uhr 

Ort Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum Zumikon 

Vorsitz Gemeindepräsident Stefan Bührer 

Protokoll Stv. Gemeindeschreiber Jill Ijsseling 

Traktandum 
  

1. Budget 2024. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung. 
  

2. Inlandhilfe und Nothilfe. Festlegen der Beiträge für fünf Jahre. 
  

3. Festsetzung Rahmenkredit für die Jugendförderung im Sportbereich 2023 
bis 2032. 

  
 

 

 

Beschlussfähigkeit 

Der Vorsitzende stellt fest, dass folgende Vorbereitungen ordnungsgemäss und gemäss den gesetzlichen 

Bestimmungen erledigt wurden: 

• Einladung zur Versammlung durch die amtliche Publikation und unter Beachtung der gesetzlichen Frist. 

• Bekanntgabe des Traktandums nach den Vorschriften. 

• Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung. 

• Auflage des Stimmregisters. 

Die Gemeindeversammlung ist somit beschlussfähig. 

 

Wahl der Stimmenzähler 

Als Stimmenzähler werden folgende Wahlbüromitglieder vorgeschlagen und als gewählt erklärt: 

• Herr Ernst Goetschi, Alte Forchstrasse 27, 8126 Zumikon 

• Frau Julia Hardmeier, Waltikon 24, 8126 Zumikon 

• Herr Lars Schlüter, Ankenbüel 21, 8126 Zumikon 

 

Stimmberechtigung 

Die nicht stimmberechtigten Personen haben auf separaten Stuhlreihen Platz genommen. 

 

Traktanden 

Es gibt keine Änderungswünsche der Traktandenliste. 

  



 

  Protokoll Gemeindeversammlung vom 25. November 2023 170 

Zahl der Stimmberechtigten 

Die im Verlauf der Versammlung am 25. November 2023 vorgenommene Zählung ergibt, dass 126 Stimm-

berechtigte anwesend sind. 

 

Rechtsmittel 

• Rekurs in Stimmrechtssachen: 

Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte 

und ihre Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 147 ff. GPR, sowie § 19 

Abs. 1 lit. c. i.V. mit § 21a VRG) erhoben werden. Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvor-

schriften an der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Versammlung von einer stimm-

berechtigten Person gerügt worden ist.  

• Rekurs: 

Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzungen des übergeordneten Rechts innert  

30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 i.V. mit § 19b Abs. 2 lit. c VRG, sowie  

§ 20 Abs. 2 VRG). 

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten und ist schriftlich an den Bezirksrat 

Meilen, Postfach, 8706 Meilen, zu richten. Der angefochtene Entscheid sowie allfällige Beweismittel sind so-

weit möglich beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterlie-

gende Partei zu tragen. 
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 25. November 2023 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 1 

 

 

 Budget 2024. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung. 

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. Das Budget 2024 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von 

CHF 2'639'000.00 wird genehmigt. 

 

2. Das Budget 2024 für die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von 

CHF 14'435'000.00 im Verwaltungsvermögen sowie Nettoinvestitionen von 

CHF 400'000.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.  

 

3. Der Steuerfuss für 2024 wird auf 79 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. 

Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 100 %) 

von CHF 60,50 Mio. 

 

4. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine:  

1. Juni 2024, 1. September 2024 und 1. Dezember 2024, je mit einer Zahlungs-

frist von 30 Tagen 

   

 

Kurzfassung 

  

Die weiterhin hohen Ausgaben beeinflussen auch das Budget 2024. Im Ver-

gleich zum Budget 2023 ist ein um CHF 5,64 Mio. höherer Aufwand zu ver-

zeichnen und auch im Vergleich zur Rechnung 2022 steigen die Ausgaben um 

CHF 3,46 Mio. Im Vergleich zum Budget 2023 leistet die Gemeinde Zumikon 

eine um CHF 2,27 Mio. höhere Abgabe an den Finanzausgleich; zurückzufüh-

ren auf die hohen Steuereinnahmen im Jahre 2022. Bei Annahme der Abstim-

mung Erneuerung Dorfplatz ist eine einmalige Zahlung an die gemeindeeigene 

Zentrumscafé Zumikon AG in der Höhe von CHF 1,04 Mio. zu leisten (vorzeitige 

Auflösung des Pachtvertrags, der Gemeinde fliessen über die Darlehensrück-

zahlung CHF 0,85 Mio. sowie über die Liquidation CHF 0,47 Mio. wieder zu). 

Die steigenden Zahlungen für die Pflegefinanzierung wurden den aktuellen 

Hochrechnungen angepasst und um CHF 0,54 Mio. höher budgetiert. Aus dem 

Bereich Schule kommen Kostensteigerungen im Kindergarten von 

CHF 0,18 Mio., in der Primarschule von CHF 0,17 Mio. und aus dem Bereich 

Sonderschulen von CHF 0,12 Mio. hinzu. Auf der anderen Seite steigt der Er-

trag im Budget 2024 um CHF 4,0 Mio. im Vergleich zum Budget 2023. 
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  Dies ergibt sich hauptsächlich aus den wachsenden Steuereinnahmen so-

wie den weiterhin starken Erträgen aus den Grundstückgewinnsteuern. Zu-

dem steigen diverse Transfererträge von Bund und Kanton im Zusammen-

hang mit steigenden Ausgaben.  

 

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 80,09 Mio. und einem Ertrag von 

CHF 77,45 Mio. resultiert für das Budget 2024 insgesamt ein Aufwandüber-

schuss von CHF 2,64 Mio. (Budget 2023: Aufwandüberschuss CHF 1,0 Mio.).  

 

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2024 auf 

insgesamt CHF 14,44 Mio. Die grössten Investitionen betreffen die Umset-

zung der Unterkunft für Asylsuchende (CHF 3,70 Mio.), Umsetzung Dorf-

platz Neugestaltung (CHF 3,65 Mio.) und Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz 

(CHF 2,55 Mio.). 

 

Die Gemeinde verfügt über eine solide finanzielle Lage, mit einem Netto-

vermögen von CHF 36,71 Mio. per Ende 2022. Die geplanten Investitionen 

über die nächsten Jahre können aus diesem Vermögen, sowie aus dem 

laufenden Haushalt finanziert werden. Aus diesem Grund beantragt der 

Gemeinderat der Gemeindeversammlung, für 2024 den Steuerfuss um 

zwei Prozentpunkte auf 79 % zu senken.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

 

   

Erläuterungen 

Überblick 

 Der Gemeinderat präsentiert im Budget 2024, bei einem Steuerfuss von 79 %, einen 

Aufwandüberschuss von CHF 2,64 Mio. Gegenüber dem Budget 2023 steigt der Ge-

samtaufwand um CHF 5,64 Mio., und der Gesamtertrag um CHF 4,0 Mio.  

 

  Budget 2023  Budget 2024 

Aufwand CHF 74'451'500.00 CHF 80'088'000.00 

Ertrag CHF 73'451'500.00 CHF 77'449'000.00 

Aufwand-/Ertragsüberschuss CHF -1'000'000.00 CHF -2'639'000.00 

 

  Das Budget 2024 unterscheidet sich vom Vorjahresbudget im Wesentlichen in fol-

genden Punkten:  

• Der Steuerfuss wird mit 79 % um 2 Prozentpunkte tiefer beantragt. 

• Die allgemeinen Steuereinnahmen werden trotzdem um CHF 2,84 Mio. höher 

budgetiert. 

• Die Zahlung an den kantonalen Finanzausgleich steigt um CHF 2,27 Mio. 

• Einmalige Zahlung an die gemeindeeigene Zentrumscafé Zumikon AG von 

CHF 1,04 Mio. bei Annahme der Urnenabstimmung Erneuerung Dorfplatz, di-

verse Aufwandsteigerungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Schule und 

Liegenschaften. 
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Erfolgsrechnung 

nach Sachgruppen 

 

 

 

Grössere Abweichungen 

 

• Personalaufwand: Die Personalkosten sind zum Vorjahr um 8,4 % gestiegen.  

Für 2024 ist ein Teuerungsausgleich von 2,2 % einkalkuliert, zudem wurden im 

Budget 2023 aufgrund des damaligen Kenntnisstandes nicht die vollen 3,5 % 

Teuerungsausgleich für 2023 budgetiert, was die aktuelle Ausgangsbasis erhöht. 

Es sind jedoch auch die zusätzliche Stelle im Ressort Gesellschaft sowie höhere 

Pensen in der Schule ins Budget eingeflossen. Gemäss kantonalem Beschluss, 

werden zudem die Löhne der Kindergartenlehrpersonen an die Primarschule an-

geglichen.  

• Sach- und übriger Betriebsaufwand: Die Steigerung beträgt CHF 1,82 Mio., 

wobei CHF 1,04 Mio. die einmalige Zahlung an die Zentrumscafé Zumikon AG 

bei Annahme der Urnenabstimmung Erneuerung Dorfplatz vom 19. November 

2023 ausmacht (Vorzeitige Auflösung des Pachtvertrags, der Gemeinde fliessen 

über die Darlehensrückzahlung CHF 0,85 Mio. sowie über die Liquidation 

CHF 0,47 Mio. wieder zu). Aufgrund der steigenden Energiepreise erhöhen sich 

auch die Kosten für die Versorgung der Liegenschaften sowie die interne Ver-

rechnung des Wärmeverbunds (+CHF 0,27 Mio.). Mehrausgaben erwachsen 

durch die befristete Miete von Asylwohnungen (+CHF 0,22 Mio.) und für die tem-

poräre, externe Unterstützung der Liegenschaftsabteilung (+CHF 0,10 Mio.). Im 

Bereich Sonderschule steigen die Transportkosten (+CHF 0,07 Mio.) und in Be-

reich Schule entsteht der einmalige Aufwand bei der Einführung der Kommunika-

tionssoftware (+CHF 0,05 Mio.). 

• Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Die Abschreibungen sinken um 

CHF 0,24 Mio. beim Sport und um CHF 0,21 Mio. bei der Kläranlage, da gewisse 

Investitionen vollständig im 2023 abgeschrieben wurden.  
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• Transferaufwand: Die hohen Steuereinnahmen im 2022 führen zu einer höheren 

Zahlung an den Finanzausgleich (+CHF 2,27 Mio.); Ablieferung des Finanzaus-

gleichs nach zwei Jahren. Infolge Vorjahreszahlen und Hochrechnung 2023 

wurde das Budget, für die Pflegefinanzierung, an private und öffentliche Pflege-

einrichtungen (+CHF 0,54 Mio.) angepasst. Die Fallzunahmen im Asylwesen füh-

ren zu Mehrkosten im Bereich Asyl und Fürsorge (+CHF 0,26 Mio.). Aufgrund der 

Teuerung für die Jahre 2023 und 2024, Stufenerhöhungen sowie zusätzliche inte-

grierte Sonderschüler erhöhen sich die an den Kanton zu bezahlenden Kosten für 

das Lehrpersonal an der Primarschule (+CHF 0,15 Mio.). 

• Fiskalertrag: Trotz der Senkung des Steuerfusses um 2 Prozentpunkte wird mit 

höheren Steuereinnahmen aus allgemeinen Gemeindesteuern um CHF 2,84 Mio. 

gerechnet (u.a. CHF 0,95 Mio. Steuereinnahmen Rechnungsjahr und CHF 1,81 

Mio. Steuereinnahmen früherer Jahre).  

• Entgelte: Die Gebühreneinnahmen im Bereich Abwasser (-CHF 0,38 Mio.) und 

Abfall (-CHF 0,15 Mio.) sinken aufgrund der gesenkten Gebühren ab 2024. Die 

Einnahmen der Wassergebühren (+CHF 0,12 Mio.) sowie die Weiterverrechnung 

der Energiekosten (+CHF 0,12 Mio.) wurden gemäss den effektiven Einnahmen 

2022 angepasst.  

• Finanzertrag: Durch die Nennwertrückzahlung aus der geplanten Auflösung der 

Zentrumscafé Zumikon AG entsteht ein Ertrag von CHF 0,47 Mio. Die Mietein-

nahmen der im 2023 gekauften Grundstrasse 1 erhöhen zusätzlich die Einnah-

men um CHF 0,07 Mio. 

• Transferertrag: Die Rückforderung der Heimversorgertaxen vom Bund wird mit 

CHF 0,32 Mio. budgetiert. Die Entschädigungen vom Bund für das Asylwesen er-

höhen sich um CHF 0,15 Mio. Die Rückerstattungsbeiträge für Prämienverbilli-

gungen erhöhen sich um CHF 0,13 Mio., für Ergänzungsleistungen AHV um 

CHF 0,06 Mio., für Beihilfen/Zuschüsse um CHF 0,03 Mio. und für die Sozialhilfe 

um 0,04 Mio. Die ZKB-Gewinnausschüttung steigt um CHF 0,08 Mio.   

   

Investitionsrechnung  Der Überblick über das Budget 2024 für die Investitionsrechnung ergibt folgendes 

Bild:  

 

Investitionen Verwaltungsvermögen  

• Steuerhaushalt CHF 13'976'000.00 

• Gebührenhaushalt CHF 459'000.00 

Investitionen Finanzvermögen CHF 400'000.00 

Nettoinvestitionen CHF 14'835'000.00 

 

 

Die grössten Investitionen 2024 im Verwaltungsvermögen (in CHF) lassen sich wie 

folgt auflisten: 

• Umsetzung Unterkunft für Asylsuchende 3,70 Mio. 

• Umsetzung Dorfplatz Neugestaltung 3,65 Mio.  

• Umsetzung Tiefgarage Dorfplatz 2,55 Mio. 

• Strassensanierungen 1,52 Mio.  
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• Projektierung Gesamterneuerung Gemeinschaftszentrum 0,90 Mio.  

• TTG-Pavillion Juch 0,88 Mio.  

 

Das Budget 2024 sieht bei Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 

CHF 14,44 Mio. und einer Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung von 

CHF 3,71 Mio. einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 10,72 Mio. vor (Selbstfinan-

zierungsgrad: 19 %). Dabei erzielt der gebührenfinanzierte Bereich einen Über-

schuss von CHF 0,81 Mio., währenddem der Steuerhaushalt einen Fehlbetrag von 

CHF 12,57 Mio. erzielt.  

 

Durch diesen Finanzierungsfehlbetrag wird das aktuell sehr hohe Vermögen der Ge-

meinde wieder reduziert. Weitere Ausführungen dazu sind im nächsten Abschnitt 

zur Finanzplanung zu finden. 

 

 

   

Finanzpolitische 

Ziele 

 Der Gemeinderat hat sich bereits 2016 das finanzpolitische Ziel gesetzt, das Ver-

mögen wie auch die Verschuldung in einer definierten Bandbreite zu steuern und 

zu limitieren. Dabei soll das Nettovermögen (Finanzvermögen minus Fremdkapital) 

pro Einwohner maximal CHF 2'000.00 betragen; auf der anderen Seite wurde die 

maximale Nettoverschuldung ebenfalls bei CHF 2'000.00 pro Einwohner definiert. 

Bei der aktuellen Einwohnerzahl von 5'623 (31. Dezember 2022), ergibt sich somit 

eine Bandbreite für das Nettovermögen/Nettoschuld von +/- CHF 11,25 Mio.  

Durch die Verkäufe der beiden Liegenschaften Mettelacher 5 (ehemaliges Feuer-

wehr-Gebäude) und Schwäntenmos 7 (ehemaliges Werkhof-Gebäude, Verkauf im 

Rahmen der Baurechtsabgabe des Grundstücks) sind der Gemeinde im Jahr 2022 

ausserordentliche Erträge von insgesamt CHF 22,05 Mio. zugeflossen und sämtli-

che fälligen Schulden konnten zurückbezahlt werden. Das Nettovermögen per Jah-

resabschluss 2022 beträgt CHF 36,71 Mio. Die geplanten, hohen Investitionen 

(Dorfplatz, Tiefgarage, Gemeinschaftszentrum, Asylunterkunft, Schulanlagen, 
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Strassen etc.) in der Planperiode von voraussichtlich CHF 51,20 Mio. können aus 

diesem Vermögen, sowie aus dem laufenden Haushalt finanziert werden. Unter 

Berücksichtigung der geplanten, erneuten Steuersenkung auf 79 %, verringert sich 

das Nettovermögen per Ende 2027 wieder auf CHF 4,01 Mio. und kommt so inner-

halb der angezielten Bandbreite zu liegen, was die Grafik unten verdeutlicht. 

 

 

   

Empfehlung 

 

 Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag 

zuzustimmen. 

   

Referent  Vorsteher Finanzen André Hartmann 

   

  Zumikon, 18. September 2023 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Stefan Bührer  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

   

In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 21. August 2023 (GR 2023-162A), 

• Protokollauszug Gemeinderat vom 18. September 2023 (GR 2023-179), 

• Vollständiges Budget 2024, mit allen Detail-Konten, 

• Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027. 
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Referat des Gemeinderats (Vorsteher Finanzen André Hartmann) 

Der Vorsteher Finanzen erläutert anhand einer Präsentation die wesentlichen Eckpunkte des Budgets 2024. 

Die Erfolgsrechnung sieht einen Verlust von CHF 2,6 Mio. vor. Das Budget 2024 weist Nettoinvestitionen im 

Verwaltungsvermögen von CHF 14,4 Mio. und im Finanzvermögen von CHF 400'000.00 aus. Der Steuerfuss 

soll auf 79 % festgesetzt werden, bisher war er 81 %.  

Im Jahr 2024 wird der Aufwand auf erstmals über CHF 80 Mio. ansteigen, unter dem Strich führt dies zu ei-

nem Verlust von CHF 2,6 Mio. Im Budget ist eine knappe Million mehr budgetiert für den Personalaufwand 

aufgrund des Teuerungsausgleichs und der Anhebung der Löhne von Kindergarten-Lehrpersonen auf das 

Niveau von Primar-Lehrpersonen. Der Sachaufwand steigt vorübergehend temporärer Natur um CHF 1,8 

Mio. Die grösste Erhöhung findet sich im Transferaufwand, welcher sich um CHF 3,7 Mio. erhöht, aufgrund 

der Beiträge in den Finanzausgleich, welche voraussichtlich erstmals CHF 30 Mio. übersteigen werden. Die 

geplanten höheren Erträge resultieren aus Steuereinnahmen. Die Gebühren im Bereich Abwasser und Keh-

richt werden per Anfangs 2024 gesenkt, weshalb die Gebühreneinnahmen in diesen Bereichen sinken wer-

den. In der Finanzplanperiode 2023 - 2027 soll das Vermögen der Gemeinde Zumikon von rund CHF 37 

Mio. durch Investitionen abgebaut werden. Die geplante Steuersenkung verstärkt den Vermögensabbau. Am 

Ende der Finanzplanperiode soll sich das Vermögen auf rund CHF 11 Mio. belaufen. Bei einer Steuersen-

kung, welche über die beantragten zwei Prozentpunkte hinausgeht, wie von der RPK beantragt, würde der 

Vermögensabbau entsprechend schneller von sich gehen, wovor bei der geplanten Höhe der Investitionen 

zu warnen ist. Es geht bei zwei Prozentpunkten um ein zusätzliches Minus von ca. CHF 1,2 Mio. pro Jahr. 

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler) 

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erwähnt, dass die RPK das Budget 2024 gemäss 

den gesetzlichen Vorgaben geprüft hat und bedankt sich für die sehr transparente Arbeit der Gemeinde. Das 

Budget ist finanztechnisch und rechnerisch richtig und finanziell angemessen. Die RPK empfiehlt den 

Stimmberechtigten, das Budget 2024 anzunehmen.  

Eine Bemerkung hat die RPK jedoch zum Budget 2024 bezüglich Kostenentwicklung der Sekundarschule 

Zollikon/Zumikon. Die Kosten sind zu hoch, da diese nächstes Jahr auf rund CHF 27'000.00 pro Schüler an-

steigen werden. Diese Entwicklung beunruhigt die RPK, da sie in die falsche Richtung geht. Die RPK fordert 

die Schulpflege daher auf, die Kostensteigerung zu hinterfragen und sich über eine langfristige Lösung Ge-

danken zu machen.  

Zumikon befindet sich in einer sehr soliden finanziellen Lage. In den letzten sechs Jahren gab es immer ei-

nen Überschuss, auch das Jahr 2023 sieht gemäss der neusten Hochrechnung einen erfreulichen Abschluss 

vor. Die Liquidität erlaubt es der Gemeinde, die bewilligten Investitionen ohne Aufnahme von Fremdkapital 

zu finanzieren. Der Gemeinderat beantragt folgerichtig eine Steuersenkung um 2 %, damit die Steuerzahler 

auch profitieren können. Die finanzielle Lage erlaubt jedoch eine höhere Steuersenkung vorzunehmen, wes-

halb die RPK den Änderungsantrag zur Senkung des Steuerfusses von 81 % auf 77 % stellt.  

 

Schulpräsidentin Laetitia Dahl-Bünger erwähnt hierzu, dass sie der RPK in der Sache bezüglich Kostenent-

wicklung der Sekundarschule nicht ganz unrecht gibt. Sie erwähnt, dass die RPK mit der Schulpflege bereits 

vor zwei Jahren an Verhandlungen mit der Schule Zollikon teilgenommen hat und bedankt sich für die enge 

Zusammenarbeit. Aktuell wird eine Benchmark-Studie zum Vergleich der Schulkosten durchgeführt. Die Ge-

meindeversammlung hat dem Anschlussvertrag mit der Schule Zollikon im Jahr 2015 zugestimmt. Da es 

kein Zweckverband ist, ist die Mitbestimmung in Bezug auf die Kosten sehr gering. Die Schulpflege ist aktu-

ell jedoch damit beschäftigt, Transparenz zu schaffen und abzuklären, welche Massnahmen getroffen wer-

den können.  
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Diskussion 

Das Wort wird nicht gewünscht. 

 

Abstimmung über den Änderungsantrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 

Dem Änderungsantrag der RPK zur Senkung des Steuerfusses um 4 Prozentpunkte von 81 % auf 77 % wird 

mit 65 Ja-Stimmen zu 49 Nein-Stimmen zugestimmt. 

 

Schlussabstimmung 

Das Budget 2024 wird, durch Handerheben, von einer deutlichen Mehrheit, genehmigt. 
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 25. November 2023 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 2 

0.12.11 

 Inlandhilfe und Nothilfe. Festlegen der Beiträge für fünf Jahre. 

   

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. Die Beiträge für finanzielle Unterstützungsleistungen werden wie folgt festge-

setzt: 

Inlandhilfe CHF 50'000.00, 

Nothilfe CHF 25'000.00. 

 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, diese zweckgebundenen Mittel zur Finanzie-

rung von wirksamen Hilfsmassnahmen im In- und Ausland einzusetzen.  

 

3. Die neue Regelung tritt per 1. Januar 2024 in Kraft und gilt für fünf Jahre. Da-

nach muss sie zur Neubeurteilung wiederum dem Souverän vorgelegt werden.  

 

4. Dieser Beschluss ersetzt den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 

28. November 2020. 

   

 

Kurzfassung 

  

Die Beiträge, welche die Gemeinde jedes Jahr für finanzielle Unterstützung 

von speziellen Projekten in finanziell schlecht-gestellten Schweizer Gemein-

den, für gemeinnützige Institutionen und Hilfs-Organisationen sowie für Not-

hilfe einsetzt, sollen unverändert beibehalten werden. Damit steht weiterhin 

ein Betrag von total CHF 75'000.00 zur Verfügung. Dieser Betrag teilt sich auf 

in CHF 50'000.00 für Inlandhilfe und in CHF 25'000.00 für Nothilfe im In- und 

Ausland. Mit diesen Beträgen ist eine grosszügige Unterstützung von darauf 

angewiesenen Gemeinden und gemeinnützigen Institutionen möglich.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

 

   

Erläuterungen 

Ausgangslage 

 Die Ausrichtung von Beiträgen an andere Schweizer Gemeinden und gemeinnützige 

Hilfsinstitutionen im In- und Ausland hat in Zumikon seit 1983 Tradition. Im Septem-

ber 2001 genehmigte der Souverän eine Regelung von jährlich je CHF 150'000.00 
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für Unterstützungsleistungen im Inland bzw. im Ausland und einen Betrag von jähr-

lich CHF 50'000.00 für Sofort- bzw. Nothilfe in Katastrophenfällen. Bis und mit 2014 

sind die Beiträge unverändert beibehalten worden.  

 

Aufgrund der Sparbemühungen im Rahmen des "Finanzprogramms 2015+" wurden 

die Beiträge per Januar 2015 von insgesamt CHF 350'000.00 auf neu 

CHF 175'000.00 halbiert. Die Beiträge wurden per Januar 2018 aufgrund der anhal-

tenden Sparbemühungen wiederum neu festgelegt und von CHF 175'000.00 auf 

CHF 75'000.00 reduziert. Der vormalige Beitrag von CHF 75'000.00 für die Ausland-

hilfe wurde gestrichen und die Inlandhilfe um CHF 25'000.00 reduziert. Der Betrag 

verteilt sich neu auf CHF 50'000.00 für Inlandhilfe und CHF 25'000.00 für Nothilfe im 

In- und Ausland. Als das Thema das letzte Mal im Jahr 2021 an der Gemeindever-

sammlung traktandiert wurde, entschied der Souverän, die Beiträge so zu belassen. 

 

Da die dreijährige Frist Ende 2023 wieder ausläuft, stellt der Gemeinderat der Ge-

meindeversammlung vom 25. November 2023 erneut einen Antrag bezüglich der 

Ausrichtung von Beiträgen für die Inlandhilfe und die Nothilfe und beantragt gleich-

zeitig die Verlängerung der Frist von drei auf fünf Jahre.  

   

Ausgerichtete  

Beiträge in den  

letzten Jahren  

 Der Vergleich in der Entwicklung der Zumiker Hilfsbeiträge über die letzten Jahre 

ergibt folgende Übersicht (alle Beträge in CHF):  

 

Verwendungszweck 
Beiträge  

2018 - 2020 

Beiträge  

2021 - 2023 

Antrag Beiträge  

ab 2024 

Inlandhilfe 50'000.00 50'000.00 50'000.00 

Auslandhilfe 0.00 0.00 0.00 

Not-/Soforthilfe  25'000.00  25'000.00 25'000.00 

Total 75'000.00 75'000.00 75'000.00 

 

Die in den vergangenen Jahren angewandte Regelung hat sich bewährt. Der für die 

Inlandhilfe zur Verfügung stehende Betrag konnte jeweils zielgerichtet eingesetzt 

werden. In den letzten drei Jahren konnten sogar ausschliesslich Institutionen in der 

näheren Umgebung berücksichtigt werden (Martin Stiftung, Erlenbach; Stiftung RgZ, 

Zürich/Zumikon [RgZ: 'Regionalgruppe Zürich', ehemaliger Elternverein der 

Schweiz. Vereinigung cerebral Gelähmter]; Wagerenhof, Uster).  

 

Unterstützung für Nothilfe wurde zurückhaltend geleistet. Es wurden Spenden aus-

gerichtet an verschiedene Hilfswerke im Zusammenhang mit folgenden Ereignissen: 

- Erdbebenhilfe in Indonesien, für Menschen mit Behinderungen,  

- Covid-19-Hilfe in Indien, 

- Kinderhilfe in Afghanistan, 

- Kriegshilfe in der Ukraine,  

- Unwetterhilfe in Schweizer Berggemeinden, 
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- Monsun/Überschwemmungen in Pakistan, 

- Erdbebenhilfe Türkei/Syrien 

   

Beibehaltung der  

Beiträge 

 Aus den genannten Gründen schlägt der Gemeinderat die Beibehaltung der bisheri-

gen Beiträge vor. Eine weitere Reduktion der Beiträge drängt sich derzeit nicht auf. 

Anderseits ist in Anbetracht der bevorstehenden umfangreichen Investitionen in der 

Gemeinde auch eine Aufstockung der Hilfsgelder derzeit nicht angebracht. 

 

Inlandhilfe: CHF 50'000.00 

Für gemeinnützige Schweizer Organisationen oder spezifische Projekte in finanziell 

schlecht-gestellten Gemeinden soll auch weiterhin ein gewisser Betrag in unverän-

derter Höhe zur Verteilung bereitstehen. Projekte in den Bereichen Wasserversor-

gung und Bildung werden speziell berücksichtigt. 

 

Nothilfe: CHF 25'000.00  

Die Nothilfe bildet eine Möglichkeit, bei effektiven Notsituationen rasch Hilfe zu leis-

ten. Dies kann sowohl im Inland (Unwetter, Bergrutsch, Überschwemmungen etc.) 

als auch im Ausland (Erdbeben, Hungerkatastrophen, Tsunami etc.) der Fall sein. 

Auch diese Budgetposition soll deshalb unverändert beibehalten werden.  

 

Verlängerung der Laufzeit 

Die aktuelle Regelung hat sich in den letzten sechs Jahren bewährt; der Betrag von 

CHF 75'000.00 pro Jahr ist für ein Gemeindeversammlungs-Geschäft eher beschei-

den. Deshalb schlägt der Gemeinderat für die Ausrichtung der Beiträge ab 2024 

eine Anpassung der Laufzeit vor. Neu soll diese von drei Jahren auf fünf Jahre er-

höht werden. 

   

Empfehlung 

 

 Aus den besagten Gründen beantragt der Gemeinderat, an der Regelung der letzten 

drei Jahre für die Inlandhilfe sowie für die Nothilfe festzuhalten. Er ist der Meinung, 

dass es der wohlhabenden Gemeinde Zumikon gut ansteht, in einem gewissen Rah-

men ein soziales Engagement an den Tag zu legen. Die Laufzeit soll aber auf neu 

fünf Jahre verlängert werden. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag 

zuzustimmen. 

   

Referent  Gemeindepräsident Stefan Bührer 

   

  Zumikon, 4. September 2023 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Stefan Bührer  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
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In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 4. September 2023 (GR 2023-164) 

• Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 28. November 2020 (GV 2020-7). 
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Referat des Gemeinderats (Gemeindepräsident Stefan Bührer) 

Gemeindepräsident Stefan Bührer erwähnt, dass bereits in den letzten Jahren Beiträge in der Höhe von 

CHF 50'000.00 für die Inlandhilfe und CHF 25'000.00 für die Nothilfe zur Verfügung standen. Da sich die be-

stehende Regelung gut bewährt hat, sollen die Beiträge wie bisher festgesetzt werden, jedoch neu für eine 

Dauer von fünf und nicht drei Jahre. Die Schwerpunktthemen zur Unterstützung von Organisationen im In-

land bleiben Bildung und Wasserversorgung.  

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler) 

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) erwähnt, dass man sich schon fragen könne, ob 

es die Aufgabe der Gemeinde ist, Organisationen ausserhalb von Zumikon zu unterstützen. Die Beträge sind 

jedoch im vertretbaren Rahmen, weshalb die RPK beantragt, dem Geschäft des Gemeinderats zuzustim-

men. Es soll festgehalten werden, dass sorgfältig ausgewählt wird, welche Projekte unterstützt werden und 

dass, wenn ein sinnvolles Projekt fehlt, der Kredit nicht zwingend ausgegeben werden muss.  

 

Diskussion 

Sandro Monti beantragt der Gemeindeversammlung den Antrag des Gemeinderats abzulehnen. Die Bei-

träge sollen für die Zukunft wieder auf CHF 350'000.00 erhöht werden. 

 

Gemeindepräsident Stefan Bührer fragt Sandro Monti an, ob er den Antrag des Gemeinderats tatsächlich 

ablehnen möchte, sodass in den nächsten fünf Jahren gar keine Beiträge ausgerichtet werden.  

 

Sandro Monti erwähnt, dass er lediglich die Dauer von fünf auf drei Jahre ändern möchte und er anschlies-

send ein Konzept zur Erhöhung und Vergabe der Beiträge einreichen wird.  

 

Gemeindepräsident Stefan Bührer erwähnt, dass es sich in diesem Fall um einen Änderungsantrag handelt, 

was von Sandro Monti bestätigt wird.  

 

Abstimmung über den Änderungsantrag von Sandro Monti  

Der Änderungsantrag zur Änderung der Dauer der Festsetzung der Beiträge für die Inlandhilfe und Nothilfe 

von fünf auf drei Jahre wird mit 63 Nein-Stimmen zu 50 Ja-Stimmen abgelehnt.  

 

Schlussabstimmung 

Der Antrag des Gemeinderats zur Festsetzung der Beiträge für finanzielle Unterstützungsleistungen für fünf 

Jahre wird, durch Handerheben, von der Mehrheit, genehmigt. 
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Gemeindeversammlung  

vom Samstag, 25. November 2023 
 

 

Beleuchtender Bericht. 
 

Traktandum Nr. 3  

9.1.0 

 Kinder- und Jugendförderung im Sportbereich. Festsetzung Rahmenkredit für 

die Jahre 2023 bis 2027. 

   

Antrag  Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

   

  1. Für die Kinder- und Jugendförderung im Sportbereich wird ein jährlich wieder-

kehrender Rahmenkredit von maximal CHF 120'000.00 zu Lasten der Erfolgs-

rechnung für fünf Jahre, von 2023 bis 2027, genehmigt.  

 

2. Von den Anpassungen am "Reglement über die Kinder- und Jugendförderung in 

Sportvereinen" wird Kenntnis genommen. 

   

 

Kurzfassung 

  

Die Gemeindeversammlung vom 7. Mai 2013 hat für die Kinder- und Jugend-

förderung im Sportbereich einen wiederkehrenden Rahmenkredit von CHF 

100'000.00 über zehn Jahre (2013 bis 2022) bewilligt. Mit diesem Betrag wur-

den die Sportvereine in Zumikon sowie teilweise in den Nachbargemeinden 

mit einem Betrag von maximal CHF 200.00 pro Kind bzw. Jugendlichen bis 

zum vollendeten 20. Lebensjahr und mit Wohnsitz in der Gemeinde Zumikon 

unterstützt. Die Auszahlung erfolgte gemäss den Vorgaben aus dem Regle-

ment über die Kinder- und Jugendförderung in Sportvereinen. 

 

Die Unterstützung der in den Sportvereinen geleisteten Kinder- und Jugendar-

beit soll fortgeführt werden. Da der festgelegte Rahmenkredit für die Auszah-

lung von CHF 200.00 pro jugendliche Person zuletzt nicht mehr ausreichte, 

soll der neue Rahmenkredit moderat auf CHF 120'000.00 erhöht werden. Die 

Auszahlung erfolgt weiterhin gemäss dem Reglement über die Kinder- und 

Jugendförderung in Sportvereinen. Dieses hatte sich in den vergangenen 

zehn Jahren gut bewährt und wurde vom Gemeinderat mit kleineren Änderun-

gen an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Um auf neue Entwicklungen 

schneller reagieren zu können, wird der Rahmenkredit nicht mehr für 10 

Jahre, sondern lediglich für 5 weitere Jahre beantragt.  

 

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

   

Erläuterungen 

Ausgangslage  

 Am 5. September 2011 hat der Gemeinderat das Reglement über die Kinder- und 

Jugendförderung in Sportvereinen (KJF) erlassen und per 1. Januar 2012 in Kraft 
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gesetzt. Ursprünglich wurde ein Rahmenkredit von jährlich wiederkehrend 

CHF 40'000.00 durch den Gemeinderat bewilligt. Dieser Betrag entsprach der maxi-

malen Finanzkompetenz des Gemeinderats. Ziel des Reglements war es, die Zumi-

ker Sportvereine für die Kinder- und Jugendförderung finanziell zu unterstützen, so-

wie das Vorgehen für Unterstützungsanfragen zu vereinheitlichen und zu vereinfa-

chen. Wo es für eine Sportart kein Angebot in Zumikon gibt, ist es auch den Verei-

nen von Nachbargemeinden möglich, ein Beitragsgesuch für Zumiker Kinder und 

Jugendliche in ihren Vereinen zu stellen. 

 

Da sich bereits im ersten Jahr herausstellte, dass der bewilligte Rahmenkredit von 

CHF 40'000.00 nicht ausreicht, um den beabsichtigten Mindestbetrag pro Person 

auszurichten, sprach sich der Gemeinderat dafür aus, den Rahmenkredit zu erhö-

hen und der Gemeindeversammlung ein entsprechendes Geschäft vorzulegen. Die 

Gemeindeversammlung vom 7. Mai 2013 hat sodann einen wiederkehrenden Rah-

menkredit von jährlich CHF 100'000.00 für die Jahre 2013 bis 2022 bewilligt, mit der 

im Reglement festgeschriebenen Absicht, pro Kind bzw. jugendlicher Person einen 

Betrag von CHF 200.00 auszurichten. Am Ende der Laufzeit sollte die Situation neu 

beurteilt werden, was in diesem Sommer der Fall war. Bereits im Juli 2023 hat der 

Gemeinderat das KJF überarbeitet und den heutigen Gegebenheiten angepasst. 

 

Organisatorisch hat sich der bisherige Ablauf aus Sicht der Gemeinde bewährt. Ge-

mäss den Vorgaben des Reglements gibt es klare Voraussetzungen, welche zu ei-

nem Beitrag berechtigen. Mit einem verhältnismässig einfachen Prozess können die 

Vereine ihre registrierten Kinder und jugendlichen Mitglieder bei der Gemeinde mel-

den, wodurch eine aufwändige Antragsstellung durch die Vereine entfällt. Zudem 

haben die Vereine die Sicherheit, dass der Rahmenkredit im jährlichen Budget der 

Gemeinde eingestellt ist, womit in den vergangenen Jahren ein Betrag von maximal 

CHF 200.00 pro Kind bzw. Jugendlichen bis zum vollendeten 20. Lebensjahr, mit 

Wohnsitz in der Gemeinde Zumikon, ausgerichtet werden konnte. Die Anzahl der 

unterstützten Vereine konnte von sechs Vereinen im Jahr 2013 auf neun Vereine im 

Jahr 2022 gesteigert werden.  

 

Neben der finanziellen Unterstützung durch die Kinder- und Jugendbeiträge und 

dem pauschalen Vereinsbeitrag von CHF 500.00 profitieren die ortsansässigen Ver-

eine von der unentgeltlichen Nutzung der Turnhallen Farlifang und Juch für die Trai-

nings unter der Woche, falls sie diese benützen wollen. 

 

Ein Vergleich mit den umliegenden Gemeinden im Bezirk Meilen zeigt, dass neben 

Zumikon zwei weitere Gemeinden im Bezirk einen Beitrag zwischen CHF 150.00 

und CHF 200.00 pro Kind bzw. Jugendlichen ausrichten. In den übrigen Gemeinden 

des Bezirks werden tiefere Beiträge ausbezahlt, sofern überhaupt ein solcher Bei-

trag vorgesehen ist. Allerdings ist ein vollständiger Vergleich mit anderen Gemein-

den schwierig, da diese möglicherweise andere Unterstützungsmodelle für Vereine 

haben.  
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Anpassungen  

Regelung 

 Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit der bewährten Regelung ein vom administ-

rativen Aufwand her vertretbarer Ablauf gefunden wurde und die Vereine für die Kin-

der- und Jugendförderung eine angemessene finanzielle Unterstützung erhalten. Er 

erachtet es deshalb für sinnvoll, die bestehende Regelung grundsätzlich fortzufüh-

ren.  

 

Der Gemeinderat möchte aber auch für die nächsten Jahre an der Ursprungsidee 

von CHF 200.00 pro Person im Kindes- bzw. Jugendalter festhalten. In den letzten 

Jahren hat sich gezeigt, dass dies zukünftig voraussichtlich nur noch möglich sein 

wird, wenn der Rahmenkredit erhöht wird. Wurden im Jahr 2013 noch 365 Kinder- 

und Jugendbeiträge ausgerichtet, hat sich diese Zahl über die Jahre hinweg kontinu-

ierlich erhöht. Im Jahr 2022 war es bei 585 gemeldeten Kindern und Jugendlichen 

nicht mehr möglich, eine Auszahlung von CHF 200.00 pro Person vorzunehmen; es 

konnte stattdessen nur noch ein Betrag von rund CHF 171.00 pro Person ausgerich-

tet werden. Um den Betrag von CHF 200.00 wieder gewährleisten zu können, soll 

der Rahmenkredit auf CHF 120'000.00 erhöht werden, in der Erwartung, dass die 

gemeldeten Kinder und Jugendlichen nicht mehr im selben Umfang ansteigen wer-

den wie bisher. 

 

Um auf neue Entwicklungen reagieren zu können, soll der Rahmenkredit zudem 

nicht mehr auf 10 Jahre, sondern lediglich auf 5 Jahre beantragt werden, d.h. neu 

für die Jahre 2023 bis 2027. 

   

Anpassungen am 

Reglement  

 

 

 Im Zusammenhang mit der Überprüfung des Rahmenkredits wurde auch das KJF 

auf allfällig erforderliche Anpassungen hin überprüft. Das ursprüngliche Reglement 

hat sich in den vergangenen zehn Jahren bewährt, weshalb nur vereinzelte Artikel 

angepasst wurden, um bessere Klarheit zu schaffen oder auf Neuerungen zu rea-

gieren. Die grundsätzlichen Anforderungen an die Vereine haben sich nicht verän-

dert.  

 

Die wesentlichen Änderungen werden nachfolgend kurz erläutert: 

• Neu wird in Art. 10 Abs. 2 auch die CEVI Zumikon namentlich erwähnt und damit 

explizit der Pfadi und den anderen Sportarten gleichgesetzt, wodurch sie eben-

falls Förderbeiträge beantragen kann, sofern sie die Anforderungen erfüllt.  

• In Art. 10 Abs. 3 wurde lit. g gestrichen, wonach die Vereine eine Buchhaltung 

führen mussten, aus welcher die Verwendung der Mittel und Kosten für die Ju-

gendarbeit hervorgehen. In der Praxis ist die Mittelverwendung in der Vereins 

Buchhaltung nicht mit angemessenem Aufwand abbildbar, weshalb darauf ver-

zichtet wird. 

• In Art. 11 Abs. 1 wurde als neuer lit. c eine zusätzliche Bedingung eingefügt, wo-

nach die Kinder und Jugendlichen Mitglied des jeweiligen Vereins sein und den 

ordentlichen jährlichen Mitgliederbeitrag entrichten müssen.  

• In Art. 11 Abs. 1 lit. h wurde umformuliert von "Leiteraufwand" zu "Aufwand der 

Leiterpersonen". 
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• In Art. 12 Abs. 1 lit. e (Sexuelle Ausbeutung) wurden die bisher genannten Fach-

stellen MIRA und VERSA entfernt; stattdessen wird neu auf die Vorgaben von 

Swiss Olympic verwiesen.  

• Art. 13 wurde dahingehend umformuliert, dass der Förderbeitrag neu maximal 

CHF 200.00 beträgt und sich nach dem Total-Kreditrahmen richtet. Zudem wurde 

der Hinweis entfernt, dass der Betrag bei Bedarf der Teuerung angepasst wird; 

dies wurde bisher nie gemacht, da die Gemeindeversammlung einen abschlies-

senden Kreditrahmen gesprochen hatte.  

• Im Anhang sind die J+S-Sportarten aufgelistet. Diese Aufzählung wurde entspre-

chend der neuen Verordnung des BASPO über Jugend + Sport (Stand Dezem-

ber 2022) angepasst. 

 

Das neue Reglement wurde in der Kompetenz des Gemeinderats am 12. Juli 2023 

genehmigt und mit den Änderungen auf den 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt.  

   

Empfehlung 

 

 Der Gemeinderat Zumikon erachtet die Kinder- und Jugendarbeit der Sportvereine 

als eine wichtige und wertvolle Arbeit, welche die Vereine leisten. Sie bieten den 

Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und sorgen mit ihrem 

Angebot auch für eine attraktive Wohngemeinde. Unter Berücksichtigung aller As-

pekte erachtet es der Gemeinderat als sinnvoll, die bestehende Regelung grund-

sätzlich weiterzuführen, den Rahmenkredit aber moderat zu erhöhen. Er empfiehlt 

der Gemeindeversammlung deshalb, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. 

   

Referent  Gemeindepräsident Stefan Bührer 

   

  Zumikon, 18. September 2023 

   

  Gemeinderat Zumikon  

 

 

Stefan Bührer  Thomas Kauflin  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

   

 

In der Aktenauflage  • Protokollauszug Gemeinderat vom 18. September 2023 (GR 2023-178), 

• Protokollauszug Gemeinderat vom 12. Juli 2023 (GR 2023-139), 

• Reglement über die Kinder- und Jugendförderung in Sportvereinen. 

• Protokollauszug Gemeindeversammlung vom 7. Mai 2013. 
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Referat des Gemeinderats (Gemeindepräsident Stefan Bührer) 

Gemeindepräsident Stefan Bührer erwähnt, dass die Vereine für die Kinder- und Jugendförderung bereits in 

den letzten Jahren finanziell unterstützt wurden. Der bisherige Rahmenkredit belief sich seit 2013 auf 

CHF 100'000.00, neu sollen es CHF 120'000.00 sein. Die Regelung soll jedoch nicht mehr für zehn Jahre, 

sondern für fünf Jahre bewilligt werden, da so mehr Flexibilität für die Beitragsfestsetzung besteht. Der Rah-

menkredit von CHF 100'000.00 reichte zuletzt nicht mehr für einen Beitrag von CHF 200.00 pro Jugendli-

chen, sondern nur noch für CHF 171.00 pro Kind. Das Jugendförderungsreglement dient als Grundlage zur 

Vergabe der Beiträge und wurde im Hinblick auf die Gemeindeversammlung leicht angepasst. Der Gemein-

derat erachtet es als sinnvoll, wenn Freizeitbeschäftigungen für Jugendliche angeboten werden können, da 

es nicht einfach ist, die Jugendlichen vom Handy wegzulocken und ein aktives Vereinsleben deshalb wichtig 

ist. 

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (Präsident Dominik Ziegler) 

Aus Sicht der Rechnungsprüfungskommission ist die Kinder- und Jugendförderung in Sportvereinen eine 

Aufgabe der Gemeinde. Der Betrag scheint finanzpolitisch vertretbar zu sein, weshalb die RPK empfiehlt, 

dem Geschäft zuzustimmen.  

 

Diskussion 

Das Wort wird nicht gewünscht. 

 

Abstimmung 

Der Antrag des Gemeinderats zur Festsetzung des Rahmenkredits für die Jugendförderung im Sportbereich 

für die Jahre 2023 bis 2027 wird, durch Handerheben, von der deutlichen Mehrheit, genehmigt. 
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Schluss der Versammlung 

Die Gemeindeversammlung erhebt keine Einwände gegen die Geschäftsführung. Sie nimmt Kenntnis von 

der Rechtsmittelbelehrung über die Auflage und für die Anfechtung des Protokolls und zur Anfechtung der 

gefassten Beschlüsse. 

 

Informationen aus Gemeinderat  

Nach dem Abschluss der ordentlichen Gemeindeversammlung nutzt der Vorsteher Gesellschaft die Gele-

genheit, um über ein aktuelles Thema aus der Gemeinde zu berichten: 

• Projekt "Neues Wohnen im Farlifang". 

 

 

Für die Richtigkeit: 

 

 

Stefan Bührer Jill Ijsseling 

Gemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiber 

 

 

 


